
 

 

 

Vorlage an den Landrat  

Beantwortung der Interpellation 2022/111 von Béatrix von Sury d’Aspremont: «Vermögens-
steuerreform I – Konsequenzen für Gemeinden?» 

2022/111 

 

vom 7. Juni 2022 

 

1. Text der Interpellation 

Am 24. Februar 2022 reichte Béatrix von Sury d’Aspremont die Interpellation 2022/111 «Vermö-
genssteuerreform I – Konsequenzen für Gemeinden?» ein. Sie hat folgenden Wortlaut: 

Der Regierungsrat beabsichtigt im 2022 die Vermögenssteuerreform I, die ein Teil einer ganzen 
Steuerreform ist, ins Parlament zu bringen. Der Sinn dieser Vermögenssteuerreform ist, dass ver-
mögende SteuerzahlerInnen ihren Wohnsitz weiterhin im Baselbiet behalten und nicht in steuer-
günstigere Kanton abwandern, wie z. B. benachbarte Kantone wie Aargau oder Solothurn. Das 
Baselbiet ist schweizweit bei den sehr hohen Vermögen sehr unattraktiv. 

Eine Reduktion dieser Vermögenssteuer hat jedoch auch Konsequenzen für die Gemeinden, die 
auf ihre Steuereinnahmen angewiesen sind, um ihre hoheitlichen Aufgaben zu finanzieren. Sollten 
diese Einnahmen wegbrechen, könnte diese zu finanziellen Folgen für die Baselbieter Gemeinden 
führen. 

Der Regierungsrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie sieht die Aufschlüsselung der durch die Vermögenssteuer generierten Einnahmen pro 
Gemeinde im Baselbiet aus, vor der Steuerreform und nach der Steuerreform? 

2. Welche Konsequenzen entstehen für die Gemeinden, wenn die Einnahmen aus der Ver-
mögenssteuer sinken? 

3. Welche Kompensationsmöglichkeiten sieht der Kanton für die Gemeinden, ohne dass Letz-
tere ihre Einkommenssteuern erhöhen müssen, um die Verluste aus der Vermögenssteuer 
zu kompensieren? 

2. Einleitende Bemerkungen 

Die erste Frage der Interpellation bezieht sich auf jede einzelne Gemeinde. In der Beilage 1 sind 
daher alle mit der Vermögenssteuerreform I zusammenhängenden Auswirkungen pro Gemeinde 
dargestellt. Bei den einzelnen Fragen werden hingegen Antworten gegeben, die für die Gesamt-
heit der Gemeinden zutreffen. 
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3. Beantwortung der Fragen 

1. Wie sieht die Aufschlüsselung der durch die Vermögenssteuer generierten Einnahmen pro Ge-
meinde im Baselbiet aus, vor der Steuerreform und nach der Steuerreform? 

Der Vermögenssteuerertrag aller Gemeinden betrug im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2020 rund 
94 Millionen Franken (Beilage 1, Spalte 2).  

In der Landratsvorlage zur Vermögenssteuerreform I (LRV 2022/152) sind die finanziellen Auswir-
kungen auf die Gemeinden auf Seite 24 beschrieben. Nach deren Umsetzung ist bei der Gesamt-
heit der Gemeinden mit einer Belastung von netto rund 5,5 Millionen Franken zu rechnen (Beilage 
1, Spalte 2 minus Spalte 6). Dieser Betrag setzt sich aus drei Elementen zusammen: 

1) Minderertrag bei der Vermögenssteuer von rund 15 Millionen Franken; 
2) Auswirkungen im Rahmen des Finanzausgleichs; 
3) Kompensationszahlungen im Umfang von 9,5 Millionen Franken durch den Kanton. 

In Bezug auf die errechneten jährlichen Mindererträge bei der Vermögenssteuer von insgesamt 15 
Millionen Franken ist Folgendes zu erwähnen: 

 Die Berechnung erfolgte auf der Basis des Steuerjahrs 2016. 

 Individuelle grosse Vermögensveränderungen sowie Weg- und Zuzüge oder Todesfälle 
(insbesondere von Personen mit hohen Vermögenssteuern) ab 2016 wurden nicht berück-
sichtigt. 

 Die Vermögensmillionäre verteilen sich unterschiedlich auf die Gemeinden. 

 Es gibt eine stärkere Betroffenheit von Gemeinden mit hohen Vermögenssteuern (z. B. Bin-
ningen mit 106 Franken pro Einwohnerin bzw. Einwohner) und eine geringere Betroffenheit 
von Gemeinden mit tiefen Vermögenssteuern (z. B. Eptingen mit 11 Franken pro Einwoh-
nerin bzw. Einwohner). 

 Die Bereinigung der BL-Werte für Wertschriften wurde pauschal bei allen steuerpflichtigen 
Haushalten mit einem einheitlichen Aufschlag von 13,5 Prozent berechnet. 

Die aufgeführten Steuermindererträge führen zu einer Senkung des Ausgleichsniveaus beim inner-
kantonalen Finanzausgleich. Die daraus resultierenden Folgen sind: 

 Die geringeren Steuererträge führen zu einer Minderbelastung in Gemeinden mit hohen 
Vermögenssteuern (z. B. Binningen mit 18 Franken pro Einwohnerin bzw. Einwohner); 

 Wegen der geringeren Steuererträge hätte das Ausgleichsniveau im Jahr 2017 (Basis 
2016) um 41 Franken tiefer angesetzt werden müssen. Dies führt zu einer Minderausstat-
tung in Gemeinden mit tiefen Vermögenssteuern (z. B. Eptingen mit 32 Franken pro Ein-
wohnerin bzw. Einwohner). 

Als Teilentlastung für die Steuermindererträge sieht der Regierungsrat eine Kompensationszah-
lung an die Gemeinden in der Höhe von 9,5 Millionen Franken pro Jahr vor (Beilage 1, Spalte 5). 
Bei deren Aufteilung unter den Gemeinden sollen in einer Übergangsphase auch die bisherigen 
Einnahmen aus der Vermögenssteuer berücksichtigt werden. Im ersten Jahr (2023) sollen daher 
80 Prozent von 9,5 Millionen Franken (also 7,6 Millionen Franken) nach dem Durchschnitt der Ver-
mögenssteuererträge der Jahre 2012–2020 und 20 Prozent der 9,5 Millionen Franken (also 1,9 
Millionen Franken) nach der Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt werden. Mit jedem Jahr 
verschiebt sich die Verteilung immer mehr in Richtung Einwohnerzahl der Gemeinden (um jeweils 
20 Prozentpunkte oder 1,9 Millionen Franken), bis sich ab dem Jahr 2027 der Verteilschlüssel für 
die 9,5 Millionen Franken vollständig nach der Einwohnerzahl richtet. Die Auswirkungen der unter-
schiedlichen Verteilschlüssel auf die einzelnen Gemeinden können den Spalten 5, 7, 9, 10 und 11 
der Beilage 1 entnommen werden.  
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2. Welche Konsequenzen entstehen für die Gemeinden, wenn die Einnahmen aus der Vermö-
genssteuer sinken? 

Mit der vom Regierungsrat vorgeschlagenen Kompensationszahlung von 9,5 Millionen Franken 
wird die zu erwartende Belastung bei den Gemeinden von 15 Millionen Franken auf rund 5,5 Millio-
nen Franken gesenkt. Wie aus Beilage 1 hervorgeht, ist die Betroffenheit der einzelnen Gemeinde 
sehr verschieden. Sie werden unterschiedlich darauf reagieren. Hierzu kann der Regierungsrat 
keine Aussage machen.  

Der Regierungsrat stellt aber fest, dass die Baselbieter Gemeinden per Ende 2020 erstmals ein 
Eigenkapital von insgesamt etwas mehr als 1 Milliarde Franken hatten. Nur drei Gemeinden ver-
zeichneten im Jahr 2020 einen Bilanzfehlbetrag. In allen anderen Gemeinden gab es erfreulicher-
weise einen Bilanzüberschuss.1 Und die gemeinderätlichen Entwürfe der Jahresrechnung 2021 
weisen einen Gewinn im 2021 von über 40 Mio. Franken aus. Die Gemeinden stehen finanziell 
also grundsätzlich gut da. Der Regierungsrat ist sich durchaus bewusst, dass es für die Gemein-
den in finanzieller Hinsicht trotzdem schwieriger geworden ist, solche an sich zu begrüssende Re-
formen wie die Vermögenssteuerreform I finanziell mittragen zu können. Er schlägt deshalb auch 
eine Kompensationszahlung in der Höhe von 9,5 Millionen Franken zur Entlastung der Gemeinden 
vor. Der Regierungsrat ist aber auch der Ansicht, dass nicht allein der Kanton diese Reform zur 
Verbesserung der Standortattraktivität «stemmen» soll, sondern die Gemeinden hier auch ihren 
Teil beisteuern müssen. Denn auch diese profitieren von der Vermögenssteuerreform I. Wenn ver-
mögende Steuerzahlerinnen und -zahler zuziehen oder nicht wegziehen, hat die Wohnsitzge-
meinde einen direkten Nutzen in Form von neuen oder verbleibenden Steuererträgen. Somit ist es 
gerechtfertigt und auch nachvollziehbar, dass sich die Gemeinden ebenfalls finanziell bei der Stär-
kung der Standortattraktivität von Kanton und Gemeinden engagieren 

3. Welche Kompensationsmöglichkeiten sieht der Kanton für die Gemeinden, ohne dass Letztere 
ihre Einkommenssteuern erhöhen müssen, um die Verluste aus der Vermögenssteuer zu kom-
pensieren? 

Wie bei der Beantwortung von Frage 1 ausgeführt, sieht der Regierungsrat als Teilentlastung für 
die Steuermindererträge der Gemeinden eine Kompensationszahlung in der Höhe von 9,5 Millio-
nen Franken pro Jahr vor (siehe auch LRV 2022/152, S. 32 f.).  

 

Liestal, 7. Juni 2022 

 

Im Namen des Regierungsrats 

Der Präsident: 

Thomas Weber 

Die Landschreiberin: 

Elisabeth Heer Dietrich 

Beilage: 
– Beilage 1: Vermögenssteuererträge vor und nach der Reform pro Gemeinde inkl. Entlastungs-

zahlungen 
  

                                                

1  https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/statistisches-
amt/publikationen/finanzen-steuern/15-12-2021_gemeindefinanzen_2020#:~:text=Insgesamt%20hat-
ten%20die,erfreulicherweise%20einen%20Bilanz%C3%BCberschuss 

 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/statistisches-amt/publikationen/finanzen-steuern/15-12-2021_gemeindefinanzen_2020#:~:text=Insgesamt%20hatten%20die,erfreulicherweise%20einen%20Bilanz%C3%BCberschuss
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/statistisches-amt/publikationen/finanzen-steuern/15-12-2021_gemeindefinanzen_2020#:~:text=Insgesamt%20hatten%20die,erfreulicherweise%20einen%20Bilanz%C3%BCberschuss
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/finanz-und-kirchendirektion/statistisches-amt/publikationen/finanzen-steuern/15-12-2021_gemeindefinanzen_2020#:~:text=Insgesamt%20hatten%20die,erfreulicherweise%20einen%20Bilanz%C3%BCberschuss
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Beilage1: Vermögenssteuererträge vor und nach der Reform pro Gemeinde inkl. Entlas-
tungszahlungen 
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	1. Text der Interpellation
	2. Einleitende Bemerkungen
	3. Beantwortung der Fragen
	1. Wie sieht die Aufschlüsselung der durch die Vermögenssteuer generierten Einnahmen pro Gemeinde im Baselbiet aus, vor der Steuerreform und nach der Steuerreform?
	2. Welche Konsequenzen entstehen für die Gemeinden, wenn die Einnahmen aus der Vermögenssteuer sinken?
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